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S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I S. 2939).
· Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).
· Planzeichenverordnung (PlanzV 90) - Verordnung über die Ausarbeitung der

Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhalts - in der Fassung vom 18.12.1990
(BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021
(BGBl. I S. 1802).

· Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 28.05.2018 (GVBI. 2018, S. 198),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.06.2020 (GVBl. S. 378).

· Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915).

· Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S.
2542), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2020).

· Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) in
der Fassung vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 629, 2011 I S. 43), zuletzt geändert durch
Artikel 17 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318).

· Hessisches Wassergesetz (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I 2010, 548),
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 04.09.2020 (GVBl. S. 573).

· Hessisches Waldgesetz (HWaldG) in der Fassung vom 27.06.2013 (GVBl. S. 458),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2019 (GVBl. S. 160).

Mit dem Inkraftreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungs- und
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen im Geltungsbereich außer Kraft.

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
(gem. Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV90)

1. Art der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sondergebiete, die der Erholung dienen
(§ 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl (GRZ)
maximale zulässige Grundfläche (GR)

maximale zulässige Grundfläche (GR)
der Gebäude der Hauptnutzung

   maximale zulässige Traufhöhe
   maximale zulässige Firsthöhe

3. Überbaubare Grundstücksfläche ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

4.   Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des
öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für
Sport- und Spielanlagen ( § 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf
(Autobahnmeisterei)

Flächen für Sport- und Spielanlagen

Zweckbestimmung "Familiensportpark"

5.   Straßenverkehrsflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmgung

Zweckbestimmung Parkplatz

6. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12,14 und Abs. 6 BauGB)

Versorgungsanlage

Zweckbestimmung Ferngasstation

7.   Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünflächen

Zweckbestimmung Verkehrsgrün

private Grünflächen

Zweckbestimmung Pferdesport

Zweckbestimmung Gartennutzung

8.  Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

9. Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und
Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen und Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Maßnahmenfläche (siehe textliche Festsetzungen)

10. Anpflanzungen, sowie Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Erhalt von Bäumen

Anpflanzen von Bäumen

Umgrenzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

11.  Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches zur
Teilneufassung des Bebauungsplanes "Sport- & Erholungsgebiet West"

   Erläuterung Nutzungsschablone

12.  Nachrichtliche Übernahme / Hinweise

Anbauverbotszone BAB 40 m

Freileitung (oberirdisch)

Leitungen (unterirdisch)

Schutzstreifen zur 380-kV-Freileitung und 110-/220-kV-Feileitung,
Gashochdruckleitung, Ferngasleitung (Abstände siehe Plan)

Bodendenkmal im Sinne § 2 Abs. 2 HDSchG

Schutzgebiet für Grundwassergewinnung
Trinkwasserschutzzone IIIA (gesamter Geltungsbereich)

gesetzlich geschütztes Biotop nach § 13 HAGBNatSchG

Altablagerungen
Für eine Zuordnung der Grundstücke siehe Pkt. C.3 der textlichen Festsetzungen

13.  Planunterlage

bestehendes Gebäude

bestehende Flurgrenzen

SO

St

P

D

MF x

§

0,1

max. 40 m²
je Gebäude der
Hauptnutzung

FHmax

THmax

250 m²

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
und der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

A.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1, 11 BauNVO)

A.1.1 Sondergebiet 1 (SO 1): Kleintierzucht/-haltung
SO 1 dient der Erholung durch Beschäftigung mit Tieren – hier Schwerpunkt Kleintierzucht. Zulässig sind die zur
Haltung und Zucht von Kleintieren und Haustieren erforderlichen baulichen Anlagen.
Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen zur Freizeit- und Erholungsnutzung, die dem Gebietszweck nicht
zuwiderlaufen.
Ausgeschlossen sind sonstige gewerbliche Nutzungen, Schank- und Speisewirtschaften und die Wohnnutzung.

A.1.2 Sondergebiet 2 (SO 2): Vereinsnutzung
SO 2 dient der Versorgung der Vereinsnutzung mit den erforderlichen Gemeinschaftsanlagen. Zulässig sind
Funktionsgebäude für verschiedene vereinsbezogene Zwecke, deren Vereinszweck nicht dem Gebietszweck
zuwiderlaufen: Vereinsheime und Versammlungs-, Tagungs- bzw. Ausstellungsräume, Lagerhallen und Werkstätten
sowie zugeordnet Teeküchen, Sanitäranlagen und Lagerräume.
Ausgeschlossen sind gewerbliche Nutzungen, Schank- und Speisewirtschaften und die Wohnnutzung.

A.1.3 Sondergebiet 3 (SO 3): Vereinsnutzung mit Gastronomie
SO 3 dient der Versorgung der Vereinsnutzung mit den erforderlichen Gemeinschaftsanlagen sowie der
Unterbringung einer Gastronomie. Zulässig sind Funktionsgebäude für verschiedene vereinsbezogene Zwecke,
deren Vereinszweck nicht dem Gebietszweck zuwiderlaufen: Vereinsheime und Versammlungs-, Tagungs- bzw.
Ausstellungsräume, Lagerhallen und Werkstätten sowie zugeordnet Teeküchen, Sanitäranlagen und Lagerräume.
Zulässig ist eine Schank- und Speisewirtschaft.
Ausgeschlossen sind sonstige gewerbliche Nutzungen und die Wohnnutzung.

A.1.4 Sondergebiet 4 (SO 4): Tierzucht/Tierhaltung
SO 4 dient der Erholung durch Beschäftigung mit Tieren. Zulässig sind nur die zur Haltung und Zucht von
Kleintieren, Hunden und anderen Haustieren erforderlichen baulichen Anlagen.
Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen zur Freizeit- und Erholungsnutzung sowie bauliche Anlagen zur Haltung von
Pferden, die dem Gebietszweck nicht zuwiderlaufen.
Ausgeschlossen sind sonstige gewerbliche Nutzungen, Schank- und Speisewirtschaften und die Wohnnutzung.

A.1.5 Sondergebiet 5 (SO 5): Hundezucht/-haltung
SO 5 dient der Erholung durch Beschäftigung mit Tieren – hier Schwerpunkt Hundezucht/-haltung. Zulässig sind die
zur Haltung und Zucht von Hunden und anderen Haustieren erforderlichen baulichen Anlagen.
Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen zur Freizeit- und Erholungsnutzung, die dem Gebietszweck nicht zuwider-
laufen.
Ausgeschlossen sind sonstige gewerbliche Nutzungen, Schank- und Speisewirtschaften und die Wohnnutzung.

A.1.6 Sondergebiet 6 (SO 6): Gartengolfanlage
SO 6 dient der Nutzung durch eine Gartengolfanlage (Minigolfanlage). Zulässig ist eine bauliche Nutzung, die im
funktionalen Zusammenhang mit dem Betrieb der Gartengolfanlage steht sowie eine Schank- und Speisewirtschaft
zur Versorgung.
Ausgeschlossen sind sonstige gewerbliche Nutzungen und die Wohnnutzung.

A.1.7 Sondergebiet 7 (SO 7): Gartenrestaurant
SO 7 dient der Versorgung des Naherholungsbereiches „Sport- & Erholungsgebiet West“, einschließlich des
Viernheimer Waldes. Zulässig sind eine Schank- und Speisewirtschaft und untergeordnet eine Betriebsleiter-
wohnung.
Ausgeschlossen sind sonstige gewerbliche Nutzungen und eine weitere Wohnnutzung.

A.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16–19 und 21a Abs. 2 BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung für die einzelnen Sondergebiete wird festgesetzt durch die
- Grundflächenzahl (GRZ),
- teilweise durch die maximale Grundfläche je Gebäude der Hauptnutzung (max. GR),
- teilweise durch die maximale Grundfläche (max. GR),
- maximale Firsthöhe (max. FH),
- und teilweise durch die maximale Traufhöhe (max. TH)
gemäß Planeintrag.

A.2.1 Höhe der baulichen Anlagen
Der Bezugspunkt für die Bestimmung der maximalen Traufhöhe (THmax) ist der Schnittpunkt der Außenkante des
Gebäudes mit der Oberkante Dachhaut. Als Außenkante des Gebäudes gelten Wände und/oder Stützen.
Der Bezugspunkt für die Bestimmung der maximalen Firsthöhe (FHmax) bezieht sich auf die Oberkante der
Dacheindeckung des Dachfirstes als Oberkante zueinander geneigter Dachflächen.
Höhenbezugspunkt ist jeweils die Hinterkante der für die Erschließung des betreffenden Grundstücks erforderlichen
öffentlichen Verkehrsfläche am Grundstück in Grundstücksmitte. Bei Eckgrundstücken ist der höher liegende
Bezugspunkt maßgeblich.

A.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die abweichende Bauweise gilt im Sinne einer offenen Bauweise
jedoch mit einer Längenbeschränkung von 35 m. Mit Zustimmung der Nachbarn ist bei gleicher Nutzungsart der
Grundstücke im Ausnahmefall eine Grenzbebauung zulässig.

A.4 Zulässigkeit von Stellplätzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Auf der Fläche für Sportanlagen sind Stellplätze nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie in den
hierfür vorgesehenen Flächen zulässig.

A.5 Fläche für Sportanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

A.5.1 Fläche für Sportanlagen: Zweckbestimmung Vereinsnutzung
Die Fläche für Sportanlagen mit der Zweckbestimmung Vereinsnutzung dient der Nutzung durch Sportvereine.
Zulässig ist die Errichtung eines Vereinsheims. Schank- und Speisewirtschaften sowie eine Wohnnutzung sind
unzulässig.

A.5.2 Fläche für Sportanlagen: Zweckbestimmung Sportplatzversorgung
Die Fläche für Sportanlagen mit der Zweckbestimmung Sportplatzversorgung dient dem Sportbetrieb im
Sportzentrum West. Zulässig sind bauliche Anlagen, die für diesen Zweck erforderlich sind, wie Sanitätsräume,
Sanitäranlagen, Umkleiden, Geräteaufbewahrungen, Besprechungsräume, Gymnastikräume.
Auf den Flächen für Sportanlagen mit der Zweckbestimmung Sportplatzversorgung ist eine Schank- und
Speisewirtschaft zulässig.

A.5.3 Fläche für Sportanlagen: Zweckbestimmung Sonstige Sportanlagen
Die Fläche für Sportanlagen mit der Zweckbestimmung Sonstige Sportanlage dient dem Sportbetrieb im
Sportzentrum West. Zulässig sind bauliche Anlagen, die für diesen Zweck erforderlich sind.

A.6 Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

A.6.1 Private Grünfläche: Zweckbestimmung Pferdesport
Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Pferdesport dient der Ausübung des Pferdesports.
Ausnahmsweise zulässig sind untergeordnete bauliche Anlagen, die dem Pferdesport dienen.

A.6.2 Private Grünfläche: Zweckbestimmung Gartennutzung
Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gartennutzung dient der privaten Gartennutzung. Ausnahmsweise
zulässig sind untergeordnete bauliche Anlagen, die der privaten Gartennutzung und der Hundehaltung dienen.

A.7 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

A.7.1 Öffentliche Grünfläche: Zweckbestimmung Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
dient dem Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (s. A.8).

A.7.2 Öffentliche Grünfläche: Zweckbestimmung Verkehrsgrün
Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Verkehrsgrün ist eine dem Straßenraum zugeordnete
Grünfläche.

VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellung Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde beschlossen am 13.10.2016
(§ 2 (1) BauGB)

Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekanntgemacht am 12.11.2016

Frühzeitige Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde beschlossen am 24.05.2019
Beteiligung
der Öffentlichkeit Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 13.06.2019
(§ 3 (1) BauGB) bis 17.07.2019

Frühzeitige Die Behörden wurden zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert
Beteiligung der mit Schreiben/E-Mail vom 11./12.06.2019
Behörden
(§ 4 (1) BauGB)

Öffentliche Dem Entwurf des Bebauungsplans und dem Entwurf der örtlichen
Auslegung Bauvorschriften wurde zugestimmt und deren öffentliche Auslegung
(§ 3 (2) BauGB) beschlossen am 18.06.2021

Die Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans und des Entwurfs der
örtlichen Bauvorschriften wurde wurde ortsüblich bekanntgemacht am 23.06.2021

Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit                                    vom    30.06.2021     
bis 30.07.2021

Beteiligung der Die Behörden wurden über die öffentliche Auslegung informiert und
Behörden zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert mit Schreiben vom 21.06.2021
(§ 4 (2) BauGB)

Erneute Öffent- Die fristgemäß vorgebrachten Anregungen und die Stellungnahmen
liche Auslegung der Behörden wurden durch die Stadtverordnetenversammlung
des Entwurfes behandelt (Abwägung) und die erneute Offenlage beschlossen
(§ 3 (2) BauGB am 10.09.2021
i.V.m. § 4a (3)
BauGB) Die erneute Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans und des

Entwurfs der örtlichen Bauvorschriften wurde ortsüblich bekannt-
gemacht am 14.09.2021

Die erneute öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 21.09.2021
bis 21.10.2021

Erneute Die Behörden wurden über die erneute öffentliche Auslegung
Beteiligung der informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert
Behörden mit Schreiben vom 13.09.2021
(§ 4 (2) BauGB
i.V.m. § 4a (3) BauGB)

Satzung Die fristgemäß vorgebrachten Anregungen und die Stellungnahmen
(§ 10 (1) BauGB, der Behörden wurden durch die Stadtverordnetenversammlung
§ 1 (7) BauGB, geprüft und behandelt (Abwägung) am 12.11.2021
§ 5 HGO) 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften wurden als
Satzung beschlossen am 12.11.2021

Inkrafttreten Der Satzungsbeschluss wurde ortsüblich bekanntgemacht am 20.11.2021
(§ 10 (3) BauGB,
§ 5 HGO)

Damit sind der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften in Kraft getreten.

Ausfertigung Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen
durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des
jeweils zuständigen gemeindlichen Gremiums übereinstimmen und dass die für die
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

     .........................                                                          ........................................
     Datum Dienstsiegel Unterschrift BGM

___________________________________________________________________________________

Planbearbeitung
MVV Regioplan GmbH
Besselstrasse 14b
68219 Mannheim
Tel. 06 21 / 8 76 75 -0 ................................................
Fax. 06 21 / 8 76 75 -99 Dr. Alexander Kuhn
E-mail: Info@mvv-regioplan.de Planverfasser

A.8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
sowie Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern und sonstige Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. Nr. 25 BauGB)

A.8.1 Maßnahmenfläche 1 und 2 (MF1 und MF2):
Gehölze südlich des Sandhöfer Weges / westlich der Entlastungstraße West
Die bestehenden standortheimischen Gehölze sowie Bäume sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen
(s. Pflanzliste II). Durch Pflege-/Rückschnitte (alle 10–15 Jahre und nur in Abschnitten) ist ein Durchwachsen zu
verhindern. Nicht standortheimische Gehölze sind zu entnehmen. Die Wuchshöhenbeschränkungen im Rahmen der
Trassenpflege der Freileitung sind zu beachten.

A.8.2 Maßnahmenfläche 3 (MF3):
Gehölze südlich des Sandhöfer Weges / westlich der Entlastungstraße West mit geschütztem Biotop
Die bestehenden standortheimischen Gehölze sowie Bäume der Streuobstwiese sind zu erhalten und bei Abgang zu
ersetzen (s. Pflanzliste II). Durch Pflege-/Rückschnitte (alle 10–15 Jahre und nur in Abschnitten) ist ein Durch-
wachsen zu verhindern. Nicht standortheimische Gehölze sind zu entnehmen. Die Anforderungen des geschützten
Biotopes Nr. 6417B0004 „Ruderalflur unter Stromleitungstrasse / Golfplatz Viernheim“ nach § 13 HAGBNatSchG
innerhalb der Fläche sind zu berücksichtigen. Die Wuchshöhenbeschränkungen im Rahmen der Trassenpflege der
Freileitung sind zu beachten.

A.8.3 Maßnahmenfläche 4 (MF4):
Südlich des Familiensportpark West
Auf der Maßnahmenfläche soll das Mosaik aus Gehölzbeständen und offenen Flächen / Grünlandflächen sollen
durch Mahd oder Beweidung erhalten werden. Die bestehenden standortheimischen Gehölze innerhalb der Fläche
zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen
(s. Pflanzliste II). Durch Pflege-/Rückschnitte (alle 10–15 Jahre und nur in Abschnitten) ist ein Durchwachsen zu
verhindern. Nicht standortheimische Gehölze sind zu entnehmen. Eine vollständige Bewaldung soll nicht eintreten.

A.8.4 Maßnahme 1 (M1): Pflanzerhalt Bäume
Die bestehenden standortheimischen Bäume sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Der Ersatz kann auch in
räumlicher Nähe erfolgen. Pflanzauswahl gem. Pflanzliste I (Baum 1. oder 2. Ordnung; Mindestqualität für Bäume:
mind. 3xv. STU 16–18 cm).

A.8.5 Maßnahme 2 (M2): Begrünung Parkplätze / Stellplätze
Die privaten Stellplätze und öffentlichen Parkplätze sind durch Baumpflanzungen gemäß Pflanzliste I zu
untergliedern. Die Anforderungen an die Baumstandorte der anzupflanzenden Bäume ergeben sich aus den
Vorgaben der gültigen Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Viernheim.
Für Anpflanzungen von Bäumen im Bereich von befestigten Verkehrsflächen ist die FLL-Richtlinien „Empfehlungen
für Baumpflanzungen Teil 2“ zu berücksichtigen. Folgende Mindestqualitäten sind zu verwenden: mind. 3xv. STU
18–20 cm.

A.8.6 Maßnahme 3 (M3): Dachbegrünung
Dächer mit einer Neigung unter 15° sind gemäß den Richtlinien der FFL (Forschungsgesellschaft Landschafts-
entwicklung Landschaftsbau) extensiv zu begrünen und dauerhaft begrünt zu erhalten. Ausnahmen werden
zugelassen, wenn die Dachbegrünung im Widerspruch zum Nutzungszweck steht (z. B. Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energiequellen oder Dachflächen für Belichtungszwecke).

A.8.7 Maßnahme 4 (M4): Wasserdurchlässige Beläge
Die öffentlichen Parkplatzflächen (Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Parkplatz) und private
Stellplatzanlagen sind zur Reduzierung der Flächenversiegelung mit wasserdurchlässigen Belägen (z. B. mit
Rasengittersteinen, wasserdurchlässigem Betonstein, wassergebundener Decke) anzulegen.

A.8.8 Maßnahme 5 (M5): Versickerung Niederschlagswasser
(§ 55 Abs. 2 WHG i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB)
Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken selbst zu versickern.

A.8.9 Maßnahme 6 (M6): Begrünung der Grundstücke
Das in den Sondergebieten ausgewiesene Pflanzgebot ist als Pflanzfläche gemäß Pflanzliste II anzulegen und zu
erhalten. Als Ausnahme ist – sofern im Plan nicht anders dargestellt – maximal eine 3,50 m breite Zuwegung zu
jedem Grundstück zulässig.
Die nicht überbaubaren Flächen sind in den Sondergebieten zu mindestes 60 % als Grünflächen, d. h. als Pflanz-
oder Einsaatflächen, anzulegen und zu unterhalten. Die Flächen mit Pflanzgebot werden angerechnet.
Bei der Gestaltung der gärtnerischen Freiflächen sind flächenhafte Stein-, Kies-, Splitt- und Schottergärten oder
-schüttungen unzulässig.

A.8.10 Maßnahme 7 (M7): Beleuchtung der Außenbereiche
Zum Schutz von nachtaktiven Insekten sind für die Außen- und Wegbeleuchtung insektenschonende Leuchten in
nach unten strahlenden Gehäusen zu verwenden. Aufgrund der Nähe zum Natura 2000 Gebiet ist die Beleuchtung
auf einzelne Stellen zu konzentrieren. Um möglichst wenig Streulicht zu erzeugen ist die Beleuchtung auf den Boden
auszurichten und mit seitlicher Abschirmung, ohne horizontale oder nach oben gerichtete Abstrahlung anzubringen.
Es ist ein insektenfreundliches Strahlspektrum (LED mit geringen Blauanteilen und einer Farbtempera- tur im Bereich
von max. 2.200 – 2.700 Kelvin) zu verwenden. Die Zeitdauer der Beleuchtung ist auf eine der Nutzung angepasste
Dauer zu beschränken (z. B. durch Zeitschaltuhren, Dämmerungsschal- ter, Bewegungsmelder). Eine nächtliche
Beleuchtung außerhalb der Nutzungszeiten ist nicht zulässig.

A.8.11 Maßnahme 8 (M8): Installation von Nistkästen und Fledermausbrettern
Bei Verlust an Nistmöglichkeiten an den Bestandsgebäuden im SO 7 sind zum Ausgleich drei Sperlingskästen und
drei Halbhöhlen im Umfeld des Anwesens „Tante Anna“ auf den öffentlichen Grün- und Maßnahmenflächen zu
installieren.
Bei Verlust an potentiellen Einzelquartieren für gebäudebewohnende Fledermäuse im SO 7 ist zum Ausgleich ein
Fledermausbrett an Bäumen der öffentlichen Grün- bzw. Maßnahmenflächen oder dem Gebäudebestand des
Famileinsportparks in 3–4 m Höhe zu installieren.
Bei den in Kap. 5 des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags genannten Maßnahmen handelt es sich um
artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, also sog. CEF-Maßnahmen. Diese müssen vorlaufend durchgeführt
und funktional wirksam sein bevor mit einem Quartierverlust einhergehende Bau- bzw. Abrissmaßnahmen
durchgeführt werden.
Die Umsetzung der Maßnahmen wird gegenüber der UNB dokumentiert. Es erfolgt eine jährliche Kontrolle und
Dokumentation der Maßnahmen für einen Zeitraum von fünf Jahren. Für die Umsetzung der Maßnahmen ist die
Stadt Viernheim verantwortlich. Zur Sicherstellung der fachgerechten Umsetzung der artenschutzrechtlichen
Maßnahmen sowie bei Durchführung der Baumaßnahmen wird eine ökologischen Baubegleitung eingesetzt.

A.8.12 Maßnahme 9 (M9): Rodung von Gehölzen und Rückbau von Gebäuden
Der Rückschnitt oder die Rodung von Gehölzen und der Rückbau von Gebäuden dürfen nur außerhalb der
Vogelbrutzeit, d. h. von Oktober bis Februar, erfolgen.
Der Rückbau von Gebäuden in den Wintermonaten setzt voraus, dass Gebäude nicht als Winterquartier für
Fledermäuse dienen. Daher ist vor dem Rückbau von Gebäuden in den Wintermonaten eine Kontrolle durch eine
fachlich qualifizierte Person (ökologische Baubegleitung) vorzunehmen.

A.8.13 Maßnahme 10 (M10): Reptilienschutzzaun
Baustellen sind mit einem Reptilienschutzzaun gegen mögliche Zuwanderung von Reptilien in das Baufeld zu
sichern. Der Reptilienschutzzaun ist bereits vor Beginn der Bauarbeiten zu errichten und seine Funktionsfähigkeit ist
regelmäßig zu kontrollieren. Darüber hinaus ist vor Baubeginn sicherzustellen, dass sich auf den betreffenden
Flächen keine Eidechsen befinden. Zur Sicherstellung der fachgerechten Umsetzung der artenschutzrechtlichen
Maßnahmen sowie bei Durchführung der Baumaßnahmen wird eine ökologischen Baubegleitung eingesetzt.

B  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
B.1 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 7 HBO)

Einfriedungen dürfen eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten.
Bei Zaunanlagen ist ein Abstand zum Boden von min. 10 cm einzuhalten, um die Durchlässigkeit für Kleinsäuger
sicherzustellen. Auf durchgehende Mauersockel ist zu verzichten.

C NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
C.1 Wasserschutzgebiet „Mannheim-Käfertal‟

Das Plangebiet liegt vollständig in Zone IIIA des Wasserschutzgebietes „Mannheim-Käfertal‟.
Die „Verordnung zur Neufestsetzung der Verordnung vom 3. März 1978 (StAnz. S. 691 ff.), zuletzt geändert am
16. Februar 1994 (StAnz. S. 924 ff.), zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes zum Schutz des Grundwassers
im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage „Mannheim-Käfertal“ (früher: „Käfertaler Wald)“ des Regierungs-
präsidiums Darmstadt vom 25. Mai 2009 ist zu beachten.

C.2 Bodendenkmäler
Im Plangebiet befinden sich zwei Bodendenkmäler im Sinne des § 2 Abs. 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz
(HDSchG). Die Lage der Bodendenkmäler ist in der Planzeichnung gekennzeichnet.
• Nördliches Plangebiet Flur „In der Oberlücke“ (westlicher Teil SO 1 / Private Grünfläche Pferdesport): historische

Wege-/Straßenführung.
• Südwestliches Plangebiet Flur „Goldmorgen“ (SO 4.3, SO 6, SO 7 westlicher Teil Fläche für Sportanlagen):

Brandgräber der späten Bronzezeit (teilweise bereits durch Entnahmetätigkeit verschwunden).
Bei Erdarbeiten muss damit gerechnet werden, dass jederzeit Bodendenkmäler im Sinne des § 2 Abs. 2 HDSchG
aufgedeckt und zerstört werden können. Sämtliche geplante Erdeingriffe bedürfen einer Genehmigung gemäß
§ 18 HDSchG. Hinweis D.1 ist zu beachten.

C.3 Altablagerungen
Im Geltungsbereich des B-Plans liegen sechs Altablagerungen, die in der Altflächendatei des Landes Hessen
geführt werden und zu denen es bodenschutzfachliche Vorgänge im Dezernat Bodenschutz des Regierungs-
präsidium Darmstadt gibt.
Folgende Altablagerungen sind in der Altflächendatei des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und
Geologie für das Plangebiet geführt*:

*Die Daten der Altflächendatei des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie
(Stand: 19.06.2019) wurden hinsichtlich der Flurstücknummern aktualisiert.
Die Angaben sind nicht rechtsverbindlich.

D HINWEISE
D.1 Sicherung von Bodendenkmälern

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege,
hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 21 HDSchG).

D.2 Altablagerungen/ Bodenschutz
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen Altablagerungen, die in der Altflächendatei des Landes Hessen
geführt werden und zu denen es bodenschutzfachliche Vorgänge im Dezernat Bodenschutz des Regierungs-
präsidiums Darmstadt gibt.
Bei allen Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke zu berücksichtigen. Als
Aufschüttungsmaterial dürfen kein belastetes Bodenmaterial und kein Oberboden verwendet werden.
Bei Eingriffen in den Boden ist auf sensorische Auffälligkeiten zu achten. Werden solche Auffälligkeiten festgestellt,
die auf das Vorhandensein von schädlichen Bodenveränderungen hinweisen, ist umgehend die o. g. Stelle das
Regierungspräsidiums Darmstadt zu informieren.

D.3 Artenschutz
Bei sämtlichen Baumaßnahmen und sonstigen Eingriffen (Abriss-, Umbau- oder Sanierungsarbeiten, Baufeld-
räumung, Gehölzrodung) sind die artenschutzrechtlichen Störungs- und Zugriffsverbote des Bundesnaturschutz-
gesetzes (z.Zt. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) zu beachten – und zwar unabhängig davon, ob die Maß-
nahmen baugenehmigungspflichtig sind oder nicht.
Werden geschützte Arten (z. B. Fledermäuse, europäische Vogelarten, Zauneidechse) getötet bzw. erheblich gestört
oder deren Lebensstätten beschädigt bzw. zerstört, kann es sich um einen Verstoß gegen die artenschutzrecht-
lichen Verbote handeln. Die Details sind den gesetzlichen Regelungen zu entnehmen oder können bei der Unteren
Naturschutzbehörde erfragt werden.
Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Verbote fallen unter die Bußgeld- bzw. Strafvorschriften
(§§ 69 und 71a BNatSchG). Die Bauherrschaft ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ein Verstoß gegen die
artenschutzrechtlichen Verbote durch ihr Bauvorhaben nicht erfolgt.

D.4 Wasserversorgung/ Grundwasserschutz/ Niederschlagswasserentsorgung/ Gartenbrunnen
Sollte die Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser geplant sein, ist eine qualitative
Beeinträchtigung des Grundwassers durch diese auszuschließen. Das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und
Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ sowie das Merkblatt DWA-M 153
„Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ sind zu beachten. Die Mächtigkeit des Sickerraums
sollte, bezogen auf den höchst gemessenen Grundwasserstand, mindestens 1,0 m betragen. Insbesondere der
Mindestabstand von einem Meter zwischen dem tiefsten Punkt der Versickerungsanlage und dem höchsten
Grundwasserstand ist einzuhalten. Bei einer anderen Versickerungsart als der Muldenversickerung hat eine – der
Lage im Wasserschutzgebiet Zone IIIA entsprechende – Vorreinigung zu erfolgen.
Der Geltungsbereich liegt im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried. Im Einzelnen
sind die Vorgaben des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried, mit Datum vom 09. April 1999
festgestellt und veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen „21/1999 S. 1659“ in der Fassung vom
17. Juli 2006 veröffentlicht im Staatsanzeiger „31/2006 S. 1704“, zu beachten.
Die Erlaubnis zur Niederschlagswasserversickerung ist bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen.
Die Errichtung eines Gartenbrunnens ist bei der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Das Anzeigeformular ist auf
der Homepage des Kreises abrufbar. Es ist zu beachten, dass es sich hierbei um Wasser handelt, das in der Regel
keine Trinkwasserqualität hat. Im Bereich der im Fachinformationssystem Altflächen und Grundwasserverun-
reinigung Hessen (FIS AG / AL-TIS) erfassten Flächen sind Gartenbrunnen ausschließlich nach Abstimmung mit der
Oberen Bodenschutzbehörde möglich.

D.5 Lagerung allgemein wassergefährdender Stoffe (z. B. Festmist)

1. Anforderungen
1.1. Abstände
Es sind mindestens 50 m Abstand zu privat oder gewerblich genutzten Quellen oder zu Brunnen, die der
Trinkwassergewinnung dienen, und mindestens 20 m Abstand zu oberirdischen Gewässern (dies gilt auch für
Gräben), einzuhalten. Eine Ausnahme ist möglich, wenn der Betreiber nachweist, dass ein entsprechender Schutz
der Trinkwassergewinnung oder der Gewässer auf andere Weise gewährleistet ist.

1.2. Bauausführung
Es gelten folgende wasserrechtliche Anforderungen, die Einholung von anderen Genehmigungen
(z. B.: Baugenehmigung etc.) obliegt dem Betreiber der Anlage. Es dürfen für die Anlagen nur Bauprodukte,
Bauarten oder Bausätze verwendet werden, für die die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise unter
Berücksichtigung wasserrechtlicher Anforderungen vorliegen. Anlagen müssen so geplant und errichtet werden,
beschaffen sein und betrieben werden, dass
• allgemein wassergefährdende Stoffe nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5 der Verordnung über Anlagen

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) nicht austreten können,
• Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit Stoffen nach Buchstabe a in Berührung stehen, schnell und zuverlässig

erkennbar sind,
• austretende allgemein wassergefährdende Stoffe nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5 AwSV schnell und

zuverlässig erkannt werden und
• bei einer Betriebsstörung anfallende Gemische, die ausgetretene wassergefährdende Stoffe enthalten können,

ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder beseitigt werden.
Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) müssen flüssigkeitsundurchlässig, standsicher und
gegen die zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflüsse widerstandsfähig sein. Das
Errichten von Behältern aus Holz ist unzulässig.

1.3. Anlagen zum Lagern von flüssigen allgemein wassergefährdenden Stoffen
Einwandige JGS-Lageranlagen für flüssige allgemein wassergefährdende Stoffe mit einem Gesamtvolumen von
mehr als 25 Kubikmetern müssen mit einem Leckageerkennungssystem ausgerüstet sein. Einwandige Rohrleitungen
sind zulässig, wenn sie den technischen Regeln entsprechen. Sammel- und Lagereinrichtungen sind in das
Leckageerkennungssystem mit einzubeziehen. Bei Sammel- und Lagereinrichtungen unter Ställen kann auf ein
Leckageerkennungsystem verzichtet werden, wenn die Aufstauhöhe auf das zur Entmistung notwendige Maß
begrenzt wird und insbesondere Fugen und Dichtungen vor Inbetriebnahme auf ihren ordnungsgemäßen Zustand
geprüft werden.

1.4. Anlagen zum Lagern von Festmist und Siliergut
Die Lagerflächen sind seitlich einzufassen und gegen das Eindringen von oberflächig abfließendem
Niederschlagswasser aus dem umgebenden Gelände zu schützen. An Flächen von Foliensilos für Rund- und
Quaderballen werden keine Anforderungen gestellt, wenn auf ihnen keine Entnahme von Silage erfolgt. Es ist
sicherzustellen, dass Jauche, Silagesickersaft und das mit Festmist oder Siliergut verunreinigte
Niederschlagswasser vollständig aufgefangen und ordnungsgemäß als Abwasser beseitigt oder als Abfall
verwertet wird, soweit keine Verwendung entsprechend der guten fachlichen Praxis der Düngung möglich ist.

1.5. Abfülleinrichtungen
Wer eine JGS-Anlage befüllt oder entleert, hat
a) diesen Vorgang zu überwachen und sich vor Beginn der Arbeiten von dem ordnungsgemäßen Zustand der dafür

erforderlichen Sicherheitseinrichtungen zu überzeugen und
b) die zulässigen Belastungsgrenzen der Anlage und der Sicherheitseinrichtungen beim Befüllen und beim

Entleeren einzuhalten.
Es ist sicherzustellen, dass das beim Abfüllen durch allgemein wassergefährdende Stoffe verunreinigte
Niederschlagswasser vollständig aufgefangen und ordnungsgemäß als Abwasser beseitigt oder als Abfall verwertet
wird, soweit keine Verwendung entsprechend der guten fachlichen Praxis der Düngung möglich ist.

2. Dauerhafte Aufgaben des Betreibers
Der Betreiber hat den ordnungsgemäßen Betrieb und die Dichtheit der Anlagen sowie die Funktionsfähigkeit der
Sicherheitseinrichtungen regelmäßig zu überwachen. Ergibt die Überwachung einen Verdacht auf Undichtheit, hat er
unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ein Austreten der Stoffe zu verhindern.
Besteht der Verdacht, dass wassergefährdende Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge bereits ausgetreten
sind und eine Gefährdung eines Gewässers, Grabens oder des Grundwassers nicht auszuschließen ist, hat er
unverzüglich die Untere Wasserbehörde des Kreises Bergstraße zu benachrichtigen.
Bestätigt sich der Verdacht auf Undichtheit oder treten wassergefährdende Stoffe aus, hat der Betreiber unverzüglich
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergreifen und eine Instandsetzung durch einen Fachbetrieb zu
veranlassen, sofern er nicht selbst Fachbetrieb ist.

3. Entsorgung von Festmist etc.
Da es sich hier nicht um landwirtschaftliche Betriebe handelt, ist nachzuweisen wie Festmist und das
ordnungsgemäß aufgefangene Gemisch aus Jauche und durch Festmist verunreinigtes Niederschlagswasser
entsorgt wird.
Dies ist durch einen Entsorgungsvertrag nachzuweisen (entweder mit einem Landwirt, der den Wirtschaftsdünger
aufnimmt und ihn ordnungsgemäß in seiner Hofbilanz aufführt, oder durch ein Entsorgungsunternehmen). Zur
Minimierung des durch Festmist verunreinigten Niederschlagswassers wird (zusätzlich zur seitlichen Einfassung) die
Überdachung der Festmistlagerstätte empfohlen.

4. Lagerung wassergefährdender Stoffe
Die Lagerung wassergefährdender Stoffe wie z. B. Heizöl ist bei der Unteren Wasserbehörde beim Kreis Bergstraße
anzuzeigen.
Es sind bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe im Wasserschutzgebiet „Mannheim-Käfertal“ die einschlägigen
Rechtsvorschriften, insbesondere Anlage A 1.2.8/7 der Hessichen Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (H-VV TB), Ausgabe Juni 2018, zu prüfen.

5. Sonstige Hinweise zur Tierhaltung:
• Nach § 5 Nr. 5 der Wasserschutzgebietsverordnung Mannheim-Käfertal ist in Zone IIIA das Lagern von Jauche,

Gülle und Gärsaft nur in dichten Anlagen zulässig. Diese Anlagen haben Verordnung über Anlagen zum Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu entsprechen.

• Nach § 5 Nr. 8 der Schutzgebietsverordnung ist in Zone IIIA das Errichten von Pferdekoppeln nur dann zulässig,
wenn aufgrund der Untergrundverhältnisse oder aufgrund von Schutzvorkehrungen eine Verunreinigung des
Grundwassers nicht zu besorgen ist. Dies ist für alle Pferdekoppeln nachzuweisen.

• Nach § 5 Nr. 9 der Schutzgebietsverordnung ist in Zone IIIA sind Tierpferche nur für die Zeit zulässig, die für die
Abweidung der unmittelbar angrenzenden Grünflächen erforderlich ist.

• Nach § 5 Nr. 10 der Schutzgebietsverordnung ist in Zone IIIA die Standwiese nur dann zulässig, wenn die
Besatzdichte und die Beweidungszeit dem nachwachsenden Futterangebot angepasst sind, eine nachhaltige
Störung der Grasnarbe nicht zu besorgen ist und Viehtränken regelmäßig umgesetzt werden.

D.6 Bestandsleitungen

D.6.1 Erdgashochdruckleitung und Telekommunikationskabel
Im Plangebiet sind eine Erdgashochdruckleitung und Telekommunikationskabel der Fa. terranets bw GmbH in einem
Schutzstreifen von 10,0 m Breite (je 5,0 m beiderseits der Rohrachse) verlegt.
Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Gasfernleitung keine Gebäude oder baulichen Anlagen
errichtet werden. Auch Dachvorsprünge oder sonstige An- und Aufbauten sowie Schachtbauwerke dürfen nicht in
den Schutzstreifenbereich hineinragen. Darüber hinaus dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden,
die den Bestand oder Betrieb der Gasfernleitung und der Kabel beeinträchtigen oder gefährden (z. B. das
Anpflanzen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern).
Bei den weiteren Planungen und allen Arbeiten im Nahbereich der Anlagen müssen die Auflagen und Technischen
Bedingungen der terranets bw GmbH beachtet und eingehalten werden.

D.6.2 Ferngasleitung
Im Plangebiet verläuft eine Ferngasleitung der Open Grid Europe GmbH, Essen. Arbeiten im Schutzstreifen bedürfen
der Zustimmung der Open Grid Europe GmbH. Im Übrigen ist die „Anweisung zum Schutz von Ferngasleitungen und
zugehörigen Anlagen“ (Hrsg.: Open Grid Europe GmbH, Stand: Februar 2019) zu beachten.

D.6.3 Höchstspannungsleitungen
Im Plangebiet verlaufen 380-kV- bzw. 220-kV-Höchstspannungsleitungen der Fa. Amprion GmbH mit ihren
entsprechenden Schutzstreifen. Zum Schutz der Leitungen sind folgende Anweisungen zu beachten:
• Einwirkungen und Maßnahmen, die den Bestand oder Betrieb der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden,

dürfen nicht vorgenommen werden.
• Die Leitungen und die Maststandorte müssen jederzeit zugänglich bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt auch für

schwere Fahrzeuge zu gewährleisten.
• Alle geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der Leitungen, insbesondere Bebauung, Geländeniveauveränder-

ungen, Anpflanzungsmaßnahmen sowie der Einsatz von Maschinen, bedürfen der Zustimmung der Amprion
GmbH.

• Im Sicherheitsbereich in SO 2.6 und SO 4.4 sind die maximalen Firsthöhen der Gebäude mit dem Leitungs-
betreiber abzustimmen.

• Die Gebäude erhalten eine Bedachung nach DIN 4102 „Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen“, Teil 7.
Glasdächer (und Dachterrassen) sind nicht zulässig.

• Um die Höchstspannungsmasten ist eine Fläche mit einem Radius von 20 m, gemessen von den sichtbaren
Fundamenten, von Bebauung freizuhalten.

• Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Leitung bzw. in
unmittelbarer Nähe dazu sind der Amprion GmbH Bauunterlagen (Lagepläne und Schnittzeichnungen mit
Höhenangaben in m über NHN) zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer
Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer/Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der
Zustimmung durch die Amprion GmbH.

• Hinsichtlich eines Feuerwehreinsatzes im Bereich der Hochspannungsfreileitungen müssen sowohl Arbeiten zum
Aufrichten, Einrichten und Besteigen von Feuerwehrleitern sowie weitere Arbeiten der Gefahrenabwehr unter
Einhaltung der erforderlichen Schutzabstände nach DIN EN 50341-1 (Freileitungen über AC 45kV) möglich sein.
Können die erforderlichen Schutzabstände nicht gewährleistet werden, ist die Bebauung entsprechend
anzupassen.

D.7 Bauverbotszone BAB 67 / 6
Innerhalb der Bauverbotszone der BAB A 67 bzw. A 6 sind Hochbauten in einem Abstand von 40 m, gemessen vom
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der Autobahn, nicht genehmigungsfähig (§ 9 Bundesfernstraßengesetz –
FStrG).

D.8 Aufschüttungen und Abgrabungen
Aufschüttungen und Abgrabungen zur Herstellung von Verkehrsflächen und des Sportgeländes sind zulässig soweit
die geltenden Gesetze, Regelwerke und Richtlinien bezüglich Recyclingmaterial, Geländeauffüllungen und
Bodenaustausch eingehalten werden können. Für die Einhaltung der geltenden Gesetze, Regelwerke und Richtlinien
bezüglich Recyclingmaterial, Geländeauffüllungen und Bodenaustausch sind die Bauherren bzw. die durch sie
beauftragten Sachverständigen verantwortlich.

D.9 Baulicher und abwehrender Brandschutz/ Löschwasserbedarf
Auf die einschlägigen Rechtsvorschriften wird verwiesen:
• An-, Zu- und Durchfahrten sowie zu Flächen für die Feuerwehr betreffend: § 5 HBO, Anhang 14 H-VV TB sowie

DIN 14090:2003-05,
• Sicherstellung von Rettungswegen über Rettungsgerät der Feuerwehr: § 36 HBO i. V. m. Anhang 14 H-VV TB

und DIN 14090:2003-05,
• § 53 Abs.1 S.1 HBO u. A. i. V. m. §§ 2 Abs. 9 Nr. 17 und 53 Abs.2 HBO.
Der Löschwasserbedarf richtet sich nach der Technischen Regel des DVGW Arbeitsblatt W405 unter
Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung (Richtwerte siehe Tabelle 1 der
genannten Technischen Regel).
Maßnahmen zur Löschwasserrückhaltung richten sich nach der „Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-
Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe (LöRüRL)“ in der aktuell gültigen Fassung. Es ist für eine
den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwassermenge von mindestens 48 m³/h für einen Zeitraum von 2
Stunden zu sorgen.
Hinsichtlich der An-, Zu- und Durchfahrten sowie der Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind die
einschlägigen Rechtsvorschriften (z. B. § 5 HBO i. V. m. Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr und DIN
14090 – Flächen für die Feuerwehr) in den aktuell gültigen Fassungen einzuhalten.

D.10 Kampfmittel
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf den Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. In den Bereichen,
in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mind.
5 Metern durchgeführt wurden sind keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig.
Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) vor Beginn der geplanten
Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5
Meter (ab GOK IIWK) erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden.

D.11 Freiflächenplanung
Im bauaufsichtlichen Verfahren zu den jeweiligen Bauvorhaben ist ein Freiflächenplan (gem. Bauvorlagenerlass)
einzureichen ist, in dem die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans (z. B. Erhaltung/Neuanpflanzung
von Gehölzen, zeitliche Regelungen) sowie ggf. erforderliche artenschutzrechtliche Maßnahmen übernommen und
konkretisiert werden.

D.12 Einbau von Recyclingmaterial
• Unterhalb 95,50 m üNN darf ausschließlich Material eingebaut werden, das die Eluatwerte der Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser, alternativ die
Zuordnungswerte Z 0 der LAGA M 20 (LAGA-Regelwerk „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Abfällen – Technische Regeln“ Mitteilung 20 vom 06.11.1997 mit den überarbeiteten Zuordnungs-
werten siehe Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ der hessischen Regierungspräsidien Stand 01.09.2018)
bzw. der LAGA TR Boden (LAGA-Regelwerk „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Abfällen, 1.2. Bodenmaterial“ (TR Boden) vom 05.11.2004) unterschreitet.

• Oberhalb 95,50 m üNN im nicht überbauten Bereich, d. h. unterhalb wasserdurchlässiger Bereiche (Pflaster, etc.)
darf auch Material eingebaut werden, das die Zuordnungswerte Z 1.1. der LAGA M 20 bzw. die Zuordnungswerte
Z0* der LAGA TR Boden unterschreitet.

• In den Bereichen der Versickerungsanlagen darf über die gesamte Mächtigkeit der Bodenschicht ausschließlich
Material eingebaut werden, das die Eluatwerte der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser,
alternativ die Zuordnungswerte Z 0 der LAGA M 20 bzw. Z 0 der LAGA TR Boden unterschreitet.

• Der Oberboden im nicht überbauten Bereich (z. B. Grünflächen) muss die Prüfwerte der BBodSchV für den
Wirkungspfad Boden-Mensch einhalten.

• Es liegt allein in der Verantwortung der Bauherren bzw. der durch sie beauftragten Sachverständigen, die
geltenden Gesetze, Regelwerke und Richtlinien bezüglich Recyclingmaterial, Geländeauffüllungen und
Bodenaustausch einzuhalten.

D.13 Reduzierung von Schäden durch Starkregenereignisse
Für die Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung von Schäden durch Starkregenereignisse wird auf die
Broschüre „Schäden durch Starkregen vermeiden – Unterstützung für hessische Kommunen“ des Hessischen
Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) und die Starkregen-Hinweiskarte auf der Internetseite
des HLNUG hingewiesen.

D.14 Schutzanweisungen der Stadtwerke Viernheim
Im Plangebiet verlaufen Leitungen der Stadtwerke Viernheim, welche im Einzelnen nicht im Bebauungsplan
dargestellt sind. Bei allen Erdarbeiten sind die Allgemeinen Schutzbestimmungen und die Anweisungen zum Schutz
von GHD-Leitungen der Stadtwerke Viernheim einzuhalten.
Die Schutzanweisungen können bei den Stadtwerken Viernheim eingesehen werden.

E PFLANZLISTEN
Die nachfolgenden Pflanzlisten stellen eine Vorauswahl geeigneter Pflanzenarten dar, die in Anlehnung an die
heutige potentielle natürliche Vegetation und unter Berücksichtigung der kulturhistorischen Entwicklung des Natur-
und Landschaftraumes als standortheimische Arten zusammengestellt wurde. Diese Vorauswahl ersetzt nicht die bei
der Ausführungsplanung erforderliche standortbezogene Konkretisierung.

Pflanzenliste I: Bäume 1./2. Ordnung

Botanischer Name Deutscher Name Wuchsklasse
Acer platanoides Spitzahorn 1. Ordnung
Acer platanoides ‘Allershausen’* Spitzahorn 2. Ordnung
Acer platanoides ‘Cleveland’* Spitzahorn 2. Ordnung
Acer platanoides ‘Columnare’* Spitzahorn 2. Ordnung
Acer pseudoplatanus Bergahorn 1. Ordnung
Aesculus hippocastanum Rosskastanie 1. Ordnung
Corylus colurna* Baumhasel 2. Ordnung
Fagus sylvatica Rotbuche 1. Ordnung
Juglans regia Walnuss 1. Ordnung
Quercus petraea* Traubeneiche 1. Ordnung
Quercus robur* Stieleiche 1. Ordnung
Quercus robur ‘Fastigiata‘* Stieleiche 2. Ordnung
Tilia cordata Winterlinde 1. Ordnung
Tilia cordata ‘Erecta‘* Winterlinde 2. Ordnung
Tilia cordata ‘Greenspire‘* Winterlinde 2. Ordnung
Tilia cordata ‘Rancho‘* Winterlinde 2. Ordnung
Tilia cordata ‘Roelvo’* Winterlinde 2. Ordnung

*besonders geeignet für Anpflanzungen im Straßenraum und in Stellplatzflächen

Pflanzenliste II: standortheimische Sträucher

Botanischer Name Deutscher Name Pflanzgröße
Carpinus betulus Hainbuche 2xv o.B. 80-100
Corylus avellana Gewöhnliche Haselnuss 2xv o.B. 60-100
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 2xv o.B. 100-150
Ligustrum vulgare „atrovirens“ Gewöhnlicher Hartriegel 2xv o.B. 5 Tr. 60-100
Lonicera xylosteum Liguster 2xv o.B. 100-150
Rhamnus catharticus Gewöhnliche Heckenkirsche 2xv o.B. 80-100
Ribes alpinum „Schmidt“ Alpen-Johannisbeere 2xv o.B. 8-12 Tr. 60-100
Rubus fruticosus Wilde Brombeere 2-jährl. Ausl. 60-100
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 2xv o.B. 100-150
Sambucus racemosa Traubenholunder 2xv o.B. 100-150


